
rrers

für den Kreis Usingen.
wöchentlich8-mal : Dienrtag«, DonnttStaqS

^ « rtaa « mit de« wöchentlichen Freibeilagen
■ itt  Soontaarblatt " u«d .De» Sandmann»

Wochenblatt" .

Druck and Verlag von
R. Wagner ' . Bnchdruckerei in Ufingen.

Schriftlett : ug: Richard Wagner.

n-

Fernsprecher Rr. 21.

Be,ag »prei»: Durch die Vast bezogen vierteljährlich
1,50 Mk (außerdem 84 Pfennige Bestellgeld.) 3«
Berlage für den Monat 45 Pfg - — Kiarücknngkgebühr:
Anzeigen 2y Pfg ., ReNamen 40 Pfg . die Aarmondzeile.

113. Donnerstag , den 27 . September 1917. 52 . Jahrgang.

Amtlicher Teil.

-■

,pung über Regelung des Fleisch.
Verbrauchs.

, - Grund des § 13 der Verordnung über
? .,ung des Fleischverbrauchs vom 21 . August
/ ^ S . Bl . S . 963 ), der Ausführungsan-

zu der Bekanntmachung de» Reichskanzlers
-ri. jschversorgung vom 27 . März und 17.

/1916 (R . G. Bl . S . 199/935 ). zu der
über die Regelung der Fleischner-

7 », vom 8 September 1916 (R . A. Bl.
der Verordnung über die Regelung der

Airbrauch » vom 3 . Mai 1917 ( R . G . Bi.
M und der « urführungsanweisung zu dieser
nbnung vom 4 . Juli 1917 wird für den

,, de« Kreise , Ufingen folgendes bestimmt:
Verteilung der Schlachtuugeu:

8 i
jXt Kreis Ufingen wird in folgende Fleisch

Mbczirke ringeteilt : Ufingen , Wehrheim
m  Rod an der Weil , Oberreisenberg,
ittim. Der Vorsitzende de» Kreisausschusse»
disggt, Regieschlachtungen an einem oder
iw Orten anzuordnen oder andere Fleisch-
wg,bezirke zu bilden . Insbesondere kann
.affen, daß die Schlachiorie innerhalb de«
mteilungsbezirk , abwechseln,

l 8 2
3n jedem Fleischversorgungsbezirk ist eine
Gon zu bilden , bestehend aui einem Mil¬
de» Wirtschaftsausschüsse ». einem Fleischbe-

«r und einer geeigneten dritten Person . Die
«Gon ist von dem Wirtschaftsausschuß de»
chlorte» zu wählen . Sir hat da » Schlacht-
jt de» Schlachltiere « nach den bestehenden
Wen fistzustellen und da » Fleisch gleich-
ig auf die Versorgungsberechtiglen innerhalb
ffleischversorgungSbezirk» zu verieilen in der
>!, daß die Wochenkopsmenge festgesetzt und
Laden der Metzger durch Aushang bekannt
cht wird.
Me Kommission hat ferner da» ermittelte
ichigewicht der Schlachttiere und die festge-
^ Wochenkopsmenge allwöchentlich bi » Mittwoch
>aas die Schlachtwoche folgenden Woche dem
Msamt unter Beifügung der bei ihr einge-
Wen Fleischmarkenabschnitte anzuzeigen.

8 3
Ae an dem Verkauf beteiligten Metzger oder

Kigen Verkäufer dürfen Fleisch nur gegen
Marken abgeben oder verkaufen . Die Fleisch.
c!tn find gesammelt an die Kommission de»
lllchRrsorgungSbezirk« ( siehe 8 2 ) bi» Montag
^liefern. Die Kommission vergleicht die Zahl

»dgelieferten Fleischmarken mit dem Gewicht
ö«ra Metzger überwiesenen Fleische » und sendet
Nachkontrolle dem Landratsamt bi « Mittwoch

ein . ( Siehe 8 3 .)
. 8 4
A» jrdem Fleischversorgungsbezirk ist ein
^ttet zum Empfang der Schlachttiere an die
^ »meistklle zu entsenden . Diesem wird der
lchterlaubnisschein sowie die Zahl der Fleisch-

^berechtigten jeder Gemeind - de« Fleisch«

Versorgungsbezirkes ausgehändigt . Die Schlacht-
erlaubnirfcheine sind nicht übertragbar und haben
nur Gültigkeit für den Zeitraum , für den sie
ausgestellt werden . Die Vornahme einer Schlach¬
tung ohne Schlachterlaubniefchein ist strafbar und
hat außerdem die polizeiliche Schließung de» Be¬
triebe » zur Folge.

8 5
Die Fleischbeschauer dürfen nur dann die

Fleischbeschau vornehmen , wenn ein von dem
Landral ausgestellter Silachterlaubnisschein vor¬
gezeigt wird . Ohne Freigabe des SchlachltiereS
seiten » de» Fleischbeschau » » darf die Schlachtung
nicht vorgenommen werden.

Das Fleisch einer nichtgenehmigten gewerblichen
Schlachtung ist ohne Entrichtung eine» Enlgeld»
zu Gunsten de » Kommunalverbande » einzuziehen.

II. Verbrauchsregelung.
8 6

Al » Fleisch und al « Fleischwaren im Sinne
dieser Verordnung gelten:

1. da» Muskelfteljch mit emgewachsenen Knochen
von Rindvieh , Schafen und Schweinen
(Schlachtviehsleisch ) sowie Hühner,

3 . Da » Muskclfleisch mit eingewachsenen Knochen
' von Rot -, Dam -, Schwarz - und Rehwild

(Wildbrett ) ,
3 . roher , gesalzener oder geräucherter Speck

und Rohsett,
4 . die Eingeweide de» Schlachtvieh » ,

5 . zubereitete Schlachtviehfleisch und Wildbrett,
‘ sowie Wurst und Fleischkonserven sowie

sonstige Dauerwaren aller Art.
Vom Fleisch lorgelöste Knochen . Euter . Füße,

mit Ausnahme der Schweinepfoten , Flecke , Lungen,
Därme (Gekröse ), G -Hirn und Flozmaul , ferner
Wildausbruch einschließlich Herz und Leber , sowie
Wildköpfe gelten nicht als Fleisch oder Fleischwaren.
Unter Rindvieh sind auch Kälber zu verstehen.
Zu den Hühnern (Hähnen und Hennen ) gehören
auch Kapaunen und Poularden , nicht aber Trul-
hühner und Perlhühner.

Die Verbrauchsregelung bezieht sich auch auf

Fleischwaren auSländischer ^Herkunft.

Fleisch und Fleischwaren dürfen entgeltlich und
unentgeltlich an Verbraucher nur gegen Fleisch¬
karten abgegeben und von Verbrauchern nur gegen
Fleischkarten bezogen werden . Die » gilt auch für
die Abgabe von Fleisch in Gast - , Schank - und
Speisewirtschaft sowie in Verein », und Srsrischung »-
räumen und Fremdenheimen . Er gilt nicht für
die Abgabe durch den Selbstversorger an die
Wrlschastsangehörigen.

8 6
Jede Person erhält für 4 Wochen eine Fleisch¬

karte . Sie ist nur gültig , wenn auf der in der
Mitte der Karte befindlichen Stammkarte der
Name de» Bezugsberechtigten eingetragen und der
Gemeindeftegel aufgedrückt ist. Für Kinder unter
6 Jahren find besondere Reichrflcischkarten bestimmt,
die nur zum Bezug der Hälfte der den Erwachsenen
zustehenden Fleischmengen berechtigen.

8 9
Versorgungiberechtigte , die ihren Aufenihalt

dauernd ändern wollen , haben sich an ihrem bis¬

herigen Wohnsitz beim Bürgermeister abzumeldev,
wenn sie an ihrem neuen Wohnort Fleisch be¬
ziehen wollen . Die AbmeMelle hat einen Ab¬
meldeschein auszustellen , in dem anzugeben ist , für
welchen Zeitraum den Abmeldenden Fleischkarten
ausgestellt find.

Bei vorübergehender Veränderung des Ausent»
halisorl » bedarf e» einer Abmeldung nicht , die
Fleischkarten sind dann weiter von der Aurgabe-
stelle de» ständigen Wohnsitze » auszustellen.

8 io
Die Abgabe von Tagesfleischkarten findet

nicht statt-
Militärpersonen , die auf Urlaub kommen und

eine Fleischkarle nicht besitzen, ist gegen Vorlegung
de« Urlaubsscheine « eine Fleischkarte mit den der
Dauer de« Urlaubs entsprechenden Abschnitten
aurzuhindigen . Die Aushändigung ist auf dem
Urlaubrpaß zu vermerken.

8 11
Fleischwaren , die gegen Marken nicht abge¬

setzt find , find durch di: Kommission der Fleisch-
versorgungzdezirke in geeigneler Weise zu verteilen,
wobei Kranke oder schwächliche Personen und
Schwerarbeiter in erster Linie zu berückfichligen
find . Ein Verderben ver Fleischwaren ist auf
leben Fall zu verhüten.

III. Hausschilachtrmgen.
8 13

Hausschlachtungen von Rindern , Kälbern,
Schafen und Schweinen sind nur nach Erteilung
der schriftlichen Erlaubnis durch den Landrat
gestattet . Der Antrag ist «rwdestevs 8 Tage
vor der Schlachtung bei der Bürger-
meisteret Des Wohnortes z» stelle« und
von diesem schriftlich an da» LandratSamt wciter-
zugedrn . Persönliche Abgabe des An¬
trages auf dem Landratsamt seitens
des Antragstellers ist « nzulüsstg . Die
Genehmigung ist dem Fieischbeschauer vor der
Schlachtung vorznlegen . Rach der Schlachtung ist
von diesem da » Schlachlgewicht amtlich festzustellen
und dem Lundrat mitzureilen.

8 13
Der Antrag auf Genehmigung einer Hau «-

schlachiung muß enthalten:
I . Name des Antragsteller »,
3. Zahl der Wirtschaftsangehörigen de»

Haushaltes,
3 . Lebendgewicht des Schlachttiere »,
4. Zeitpunkt , bi » zu lern der Selbstversorger

aus früheren Schlachtungen versorgt ist,
5 . Ob las Tier die nach 8 15 vorgeschrie-

bene Dauer in eigener Wirtschaft oder
bei gemeinschaftlicher Selbstversorgung in
dem gemeinschaftlichen Stall gehalten
worden ist , und

6 . Ob und wieviel Fleischkarten zum Be¬
züge von Frischfleisch wenerbelassen wer¬
den sollen.

Unvollständige Anträge werden nicht berück¬
sichtigt werden. 8 14

Fleischselbstversorger , da» beißt Personen , die
HauLschlachtungen von Kälbern , Rindern , Schweinen
und Schafen vornehmen , müsien das für die Hau «.



schlachlung bestimmte Tier mindesten » 3 Monate
in ibrer Wirtschaft gehalten haben Für die ge¬
meinschaftlichen Master gilt dasselbe.

8 15
Der Antrag auf Hausschlachtinig kann auch

genehangt werden , wenn gemeinschaftliche Selbste
Versorgung vorliegt . Gemeinschaftliche Selbstv -r-
sorgung lieg ' vor , wenn die Wirlschafirfübrung
gemeinsam ist , also dar Schwein in einer Wirt»
schaff gehalten wird , die völlig gemeinsam von
verschiedenen Personen betrieben wird . Die » gilt
bei mehreren Miteigentümern und Mitpächtern
auch dann , wenn einzelne dieser Personen nicht
am Mästungsorte selbst wohnen , solange sie nur
die Wirtschaft mitbetreiben.

Gemeinschaftliche Selbstversorgung ist auch
dann » och möglich , wenn nicht die ganze Mn-
schaftsführung der Beteiligten gemeinsam ist. son¬
dern nur bie Bewirtschaftung der Schwcinemäst>
ringen gemeinsam erfolgt . Zur Gemeinsamkeit der
Mästung in diesem Falle gehört , daß alle wesent¬
lichen Borgänge der Mästungen gemeinsam durch,
aeführt w rden , daß also da » Tier gemeinsam be¬
schafft wiid , der Stall gemeinsam bereugestellt wird
und die Fütterung und Bedienung gemeinsam oder
durch gemeinsame Organe durchgesührt wird . E»
genügt also nicht , daß sich einzelne nur mit Geld
oder Futtermiltelbeschaffungen beteiligen.

Die Gemeinsamkeit setzt mithin eine nahe
wirtschaftliche Beziehung zu der gemeinsamen
Schweinehaltung voraus.

Die Anerkennung als Selbstversorger hat , so¬
weit Krankenhäuser und ähnliche Anstalten für die
von ihnen zu verköstigenden Personen , sowie ge¬
werbliche Betriebe für die Versorgung ihrer An¬
gestellten und Arbeiter die Selbstversorgung durch
Schlachtung von selbstgemästeten Rindern , mit
Ausnahme von Kälbern bis zu 6 Wochen vor-
nehmen wollen , durch die Bezirksfleischstelle in
Frankfurt a . M . zu erfolgen . In dem Antrag
ist anzugeben die Zahl der Versocgungrberechtiglcn,
der Jahresbedarf der Anstalt , welcher -Anteil hier¬
von durch Rinderschlachtungen aufgebracht werden
soll und ob die Anstalt bezw . der Betrieb bereit»
vor dem Kriege ihren Bedarf durch Hmsschlacht-
ungen gedeckt haben.

8 16
Gemeinschaftliche Mästung ist nur bei Schweinen

zulässig , bei Rindern , Schafen und Kalb rn nicht.
8 17

Die Genehmigung auf Hausschlachtung wird
versagt , wenn infolge der Haurschlachtung der
Fleischvorrat de» Selbstversorgers die ihm zustehende
Fleischmenge übersteigen würde oder ein Verderben
der Vorräte zu befürchten ist. Sie kann erte lt
werden , wenn der Selbstversorger sich verpflichtet,
die überschreßende Menge entweder gegen Entgelt
an den Kommunalverband oder an die vom
Landral bestimmte Stelle oder mit Genehmigung
des Landrats an drille Personen gegen Beibring¬
ung der auf die übcrschießende Menge entfallenden
vollen Fleischmarken abzugeben.

Beschwerden gegen die Entscheidung der Land-
rat « sind an die Bezirksfleischstelle in Frankfurt
a . M . zu richten . Gegen diese Entscheidung ist
die weitere Beschwerde an den Regierungspräsidenten
zulässig , d ' ffen Entscheidung entgüilig ist.

8 1«
Die Haueschlachtung darf nur erfolgen , wenn

von dem Schlachtenden vor der Schlachtung die
schriftliche Genehmigung derLanvrai » dm Fleisch-
beschauer vorgelegt worden ist . Wird die Ge¬
nehmigung dem Beschauer nicht vorher vorgclegt,
so ist die Vornahme der Beschau abzulehnen . Dar
Fleisch aus unerlaubten Hausschlachtungen verfällt
dem Kommnnalverbande . Ein En geld wird dafür
nicht bezahlt.

8 19
Den Selbstversorgern ist die . Möglichkeit zum

Bezüge von geringen Mengen frischen Fleisches zu
geben in der Weise , daß cnttoeber ein Austausch
von geräuchertem oder gesalzenem Fleisch gegen
frischer Fleisch durch die Gemeindebehörde statl-
finvet , wobei ein Verhältnis von 3 zu 4 anzu«
nehmen ist. oder der Z -itraum der Selbstvsrsorg.
ung in der Weise bestimmt wird , daß die Ver»
iängerung der Zeitraums den Bezug von frischem
Fleisch bis zu 1 Pfund innerhalb 4 Wochen für
jede Person möglich macht.

8 20
Ueber die Selbstversorger innerhalb der Ge¬

meinde hat die Gemeindebehörde ein Verzeichnis
zu führen , aus welchem hcrvorgehcn muß:

s ) die Namen der Selbstversorger,
b ) b-'e Zahl der Haushaltungsangehörigen,
c ) Bestand an Fleisch und Fleischwaren,
d ) Datum . Gattung und Schlachtgewicht der

Hausschlacbtung und
e ) Tag br« Wiederbeginn « der VersorgungS-

berechligung.

Nicht
Mut — nicht

Opfersinn-
nur ein

bischen gesunder
Menschenverstand!

OieIeichnung der Kriegs¬
anleihe ist jeht für jede«
einzelnen ein Gebot der
Selbsterhaltung ! Den « :
ein guter  Erfolg ist die
Brücke zum Frieden -
ei« schlechtes  Ergebnis
verlängert den Krieg!

Darum zeichne!

8 21
I » die Zahl der Haushaltungrangehörigen

dürfen nicht eingerechnet werden die zum Heere »,
oder Hilfsdienst eingezogenen Angehörigen , es sei
denn , daß Letztere während der Einziehung in dem
Haushalt verbleiben.

8 22
Jeder Selbstversorger oder einer der

gemeinschaftlichen Mäster hat bei der
Gemeindebehörde seines Wohnort - das
für die Selbstversorgung bestimmte
Schlachtschwei « anzumelve « . Vor Ablauf
der 3 monatigcn Haltezeit ( vom Tage der An¬
meldung ab ) wird die Genehmigung der Haus»
schlachlung nicht erteilt . E » sei denn , daß der
Nachweis erbracht wird , daß da « Tier länger als
brei Monate in der eigenen .Wirtschaft gehalten
worden ist.

Pie Gemeindebehörden haben tine
legen , aus welcher Namen de« Anm,^
Tag der Anmeldung hervorzugehen ha,

8 23

Da « au « der Hausschlachtung
Fleisch wird den Selbstversorgern ,
Schlachtgewicht » auf die ihm zusteh^ ^
menge ( 350 gr wöchentlich ) andere * '
dein im Laufe eine « Jahre » geschlaj,
Schweine kommt nur die Hälfte de» **
zur Anrechnung.

8 24
Mit Ueberwachung der Hausschlach, ^ .

die Fleischbeschauer hiermit bestimmt.
die Ausgabe festzustellen , ob da» Tier
in der eigenen Wirtschaft gehalten wird °
den gemeinschaftlichen Mästern gemein
werden oder ob sonst gegen diese Verordn
stoßen wird.

Hansfchlachtnng von Hsthy
8 25

Jede Haurschlachtung von Hühnern
Selbstversorger , d. h . Besitzer von
Gemeindebehörde anzuzeigen.

Hühner sind mit 400

Karten ) junge Hähne bi« zu ' / , Jahr
Gramm (gleich 8 Karten ) anzure . ' nen.

Selbstversorgung ^mit Wildbrett.
Wer Rot -, Dam -, Schwarz , und

legt , hat unter Angabe de« Gewicht « de, „t, S9s
Tiere « bei der Gemeindebehörde Anzeige w ^ M
Da « Fleisch darf nur gegen Fleischk»^
gabt werden , wobei 50 Gramm Wildflejlch K*
Gramm anderem Fleisch entsprechen . Der

iltunfl

De« Wilde « hat eine Anzahl Fleischwarken die
Gewicht de« Wilde « und dem Verhältnis d, i) Ä
zu 1 entsprechen, an die Gemeindebehörde i]
händigen . i) i

Rotschlachtung . m
§ 37 w

Fleisch au « Nolschlachtungen unterlieg, , ^
der Verbrauchsregelung , wenn e» bei der Ai c) n
beschau für minderwertig oder bedingt ta>W §
klärt wird ; dagegen ist die « bei tauglich befunboiI ‘
Fleisch der Fall . Bei Verwertung de» tz
im eigenen Haurhalt findet Anrechnung
einer Haurschlachtung statt.

8 28
Die Verwertung uotgesch . ^

Tiere (Rinder, Kälber, Schafe und Sch
bestimmt der Landrat . Zu diesen
finv von den Aleischbeschauer « bezw.
den Ergänzuttgsbeschaner « sämtliche
schlacheungen sofort nach der Beschau derD
Polizeibehörde anzuzeigen , welche die Anzeige!« '
zunächst telephonisch , sodann schriftlich iura, fl,
24 Stunden an den Landrat weiterzugebeti ^
Die schriftliche Anzeige der OrtSpolizeibehörd -, " ,
bei Schweinen auch von den Trichinenbesch«,
unterzeichnet sein muß , muß enthalten:

*) Name de« Tierbefitzer »,
d ) Gattung und Schlachtgewicht de» Di ^
o) Ursache der Notschlachtung,
6 ) Tag der Notschlachtung,
e ) Tag der Beschau bezw. der

beschau und
f ) Angabe , ob da » Tier im eigenev Ha«!

de» Besitzer» Verwendung finden sei.
Der Besitzer hat da « notgeschlachtete D«

zur Abnahme tunlichst vor dem Berderbeu zu
Al« Entschädigung erhält er den Erlös na- 81
von 5 o/0.

tz 29
Zuwiderhandlungen gegen diese BestW

werden mit Gefängnis bi« zu 6 Monaten ober
Geldstrafe bi« zu 1500 Mk . bestraft.

8 30
Alle früheren Verordnungen über diesenM

stand werden hierdurch aufgehoben.
8 31

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.
Ufingen , den 34 . September 1817.

Der Krel «au»schuß de« Kreise « Usingen-
v. B ezold

der

Man zeichnet Kriegsanleihe bei jeder!
Sparkaffe , Kreditgmoffenschast, Lev»»



.tkanntmachung
Kr. Q |l/a 17. K.R.A.
ib Beschlagnahme und

«dserhebnng von Kork-
Korkabfätlen und den da¬
hergestellten Halb - nnd
Fertigerzeugnissen.
SS . September 1AI7.

_„««g vor» Nr. 33001/1, 17.
1%.  lila vom 1. 3 17.)
hrnde Bekanntmachung wird auf Er-
Königlichen Kriegsministeriums hiermit

deinen Kenntnis gebracht mit dem Be-
daß, soweit nicht nach den allgemeinen
mi  höhere Strafen verwirkt find, jede
Adlung gegen die Befchlagnahmevor-
\ai § 6*) der Bekanntmachung über die
«„Hfl von Kriegsbedarf in der Fassung"«15 April 1917(Reichs-Gesetzbl. ©. 376)

> Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht
"4 r, ., ) her Bekanntmachung über Auskunft«.

M 12 Juli 1917 (Reichs-Gesetzbl. S.
^ Wft wird. Auch kann der Betrieb des
** mdDCtbt« gemäß der Bekanntmachung zur
.. « g unzuverlässiger Personen vom Handel
, zz September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.

Z Drsagt werden.̂ ^
«er Bekanntmachung betroffene

'4 Gegenstände.
Dieser Bekanntmachung werden betroffen:
jjj Korkholz, Zierkorkholz und Korkholz¬

brocken.
Aorkabfälle(Korkspäne, Korkschrot, Kork,

mehl sowie alle sonstigen bei der Kork,
verabeitung sich etgebenden Korkrück.

„ stände),
() neue und gebrauchte Korkstopfen, Pfropfen,

Korkspunde und Korkscheiben,
neue und gebrauchte Korkringe und
Korkfender,

e) alle übrigen vorstehend nicht genannten
Erzeugnisse au« Kork (auch gebrauchte),
insbesondere Korksteine. Korkplatten, Kork-

fltg schalen, Kronenkorkverschlüffeund ähnliche
,M Gefängnis bis zu einem Jahr oder
jdbftrafe bis zu zehntausend Mark wird,
«icht nach den allgemeinen Strafgesetzen
Strafen verwirkt sind, bestraft:

ftf
um»
stm
59«

ttnOfli
k

j. d
4-
!tC
lf)«
tmn
)eit
tb(
14a

wt unbefugt einen beschlagnahmten Gegen-
hnd beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört,
«wendet, verkauft oder kauft oder ein an.
tnr» Veräußerung», oder ErwerbSgeschäft
der ihn abschließt;
ki  der Verpflichtung, die beschlabnahmten

~ Segenstände zu verwahren und pfleglich zu
M Handeln, zuwiderhandelt;

k  den erlassenen Ausführungsbestimmungen

»vorsätzlich die Auskunft,zu der er auf Grund
dieser Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in
der gefetzten Frist erteilt oder wissentlich un-
richtige oder unvollständigeAngaben macht, oder

vorsätzlich die Einficht in die Ge-
g WtSbrief« oder Geschäftsbücher oder die

öefichtigung oder Untersuchung der Be«
triebSeinrichtungen oder Räume verweigert,
«der wer vorsätzlich die vorgeschriebenen,Lager,
bächtr einzurichten oder zu führen unterläßt,
wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
vit Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark
«der mit einer dieser Strafen bestraft;
««ch können Borräte, die verschwiegen
»vrden find, iw Urteile als dem Staate
«erfallen erklärt werden, ohne Unterschied,
°d sie dem Auskunft-pflichtigen gehören
«der nicht.
"Wich die Auskunft, zu der er auf Grund
«>set Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in
da gefetzten Frist erteilt oder unrichtige oder

Sq ^ ständige Angaben wacht, oder
der fahrläffig die ovrgeschriebenen Lager-
Aber einzurichten oder zu führen unter.

wird mit Geldstrafe bi« zu dreitausend
^«k bestraft.

jauifl
soll
Der

irno
lö!t

S-

Verschlüffd mit Korkscheiben oder Kork¬
plättchen als Dichtung, sowie Kunstkork
und sämtliche Erzeugnisse daraus, wie
z. B. Kunstkorkstovfen, Kunstkorkdeckel,
Kunstkorkplättchen usw.

8 2
Beschlagnahme.

Alle im § 1 amgcsührten Gegenstände werden
hiermit beschlagnahmt, vgl. jedoch§ 15.

§ 3
Wirkung der Beschlagnahme . -

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die
Vornahme von Veränderungen au den von ihr
berührten Gegenständen verboten ist und rech«»-
geschäftliche Verfügungen über diese nichtig sind,
soweit sie nicht auf Grund der nachstehenden An¬
ordnungen(8§ 4 bi» 7) erlaubt find. Den
rechtsgeschäftlichen Verfügungen flehen Verfügungen
gleich, die im Wege der ZwangSvollsteckung oder
Arrestvollziehung erfolgen.

Trotz der Beschlagnahme sind olle Verände.
rungen und Verfügungen zulässig, die mit Zu¬
stimmung de« Königlich Preußischen Kriegsmini¬
steriums erfolgen.

8 4
Aufträge vor» HeereS - und Marinebe¬

hörden.
Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung,

Lieferung. Verarbeitung und Verwendung der de-
schlagnahmten Gegenstände zwecks Erfüllung von
Aufträgen von Heeres- oder Marinebchörden gegen
einen amtlichen Freigabeschein gestattet, sofern die
Anordnungen im § 8 dieser Bekanntmachung be¬
folgt werden. Bevor nicht der Freigabeschein,
ordnungsgemäß ausgestellt und unterschrieben und
vom Königlich Preußischen Krieg-Ministerium ge-
nehmigt, dem Lieferanten vorliegt, darf dieser mit
der Lieferung oder Verarbeitung der beschlag¬
nahmten Gegenstände nicht beginnen.. 85

Veräutzerungserlaubuis.
Trotz der Beschlagnahme ist di« Veräußerung

der im 8 1 bezeichneten Gegenstände, außer zur
Erfüllung von Aufträgen von Heeres- oder
Marinebchörden(§ 4), noch in folgenden Fällen
erlaubt, sofern die Anordnungen in 88 8 und 9
dieser Bekanntmachung beobachtet werden:

1. Auf Grund einer vom Königlich Preußischen
Kriegsministerium erteilten Ausnahme-
bcwilligung, die durch einen amllichen
Freigabeschein nachgewiesen wird.

3. Korkabfälle(Korkspäne, Korkschrot, Kork-
mehl, sowie alle sonstigen aus der Kork¬
verarbeitung sich ergebenden Korkrück¬
stände), ferner gebrauchte Korkstopfen,
Korkspunde und Korkscheiben dürfen an
die Kriegswirtschafts-Aktiengesellschaft ver¬
äußert werden, und zwar die zur Zeit
de» Inkrafttretens dieser Bekanntmachung
vorrätigen Mengen an diesen Gegenständen
bis zum 25. November 1917. alle später
anfallenden Mengen innerhalb3 Monaten
nach ihrem Anfall. Ist rin Angebot an
die Kriegswirtschaft» - Aktiengesellschaft,
Berlin W 50, Nürnberger Platz 1,
innerhalb der Frist nicht erfolgt, so ist
Enteignung zu gewärtigen.

8 6
Verwerrdungserlaubnis.

Für die im 8 1c bis e genannten Gegen¬
stände ist die Verwendung auch im eigenen Be.
triebe nur auf Grund einer vom Königlich
Preußischen Kriegsministerium erteilten Ausnahme¬
bewilligung, die durch einen amtlichen Freigabe-
schein nachgewiesen' wird, und nur noch unter Be¬
obachtung der im 8 d angegebenen Höchstmaße
gestattet. Bi» zum 35. November 1917 dürfen
in dringenden Fällen zum Verschluß einer durch
Korkverschluß gegen die Gefahr de» Verderbens
zu sichernden Ware (Arzneien, Wein, Bier,
Chemikalien usw.) die im 8 1 c bi« e genannten
Gegenstände vom Selbstverbraucher au» eigenen
Beständen im Rahmen einer ordnungsgemäßen
Wirtschaft verwendet werden. Nachträgliche Ge¬
nehmigung de» Königlich Preußischen Krieg«-
Ministerium» ist in jedem Fall einzuholeu.

Die im 8 1c bi» e genannten Gegenstände,
die bereits ihrem bestimmungsgemäßen Zweck zu.
geführt find(z. B. Korke und Kronenkorkoerlchlüffe
in oder auf der Flasche, Korkspunde im Faß,
Korkfender auf Wasserfahrzeugen), dürfen weiter.

verwendet werden; sie unterliegen jedoch der Be°
schlagnahme und sind, sobald sie ihren bestimmung«»
gemäßen Zweck erfüll! haben(z. B. n'ach der Ent¬
korkung oder Außeigebrauchsetzung). als gebrauchte
Gegenstände zum nächsten Meldetermin meldepflichtig
und können nur gemäß8 5 veräußert werden.

8 7
Berarbeitimgserlaubrris.

Trotz ver Beschlagnahme ist die Verarbeitung
der im 8 1 bezeichneten Gegenstände, außer zur
Erfüllung von Aufträgen vo» Heere»- oder Marinc-
behörden(8 4) ertaubt auf Grund einer vom
Königlich Preußischen Kriegsministerium erteilten
Aurnahmebewilligung, die durch einen amtlichen
Freigabeschein nachgewjesen wird.

8 ®
Höchstpreise.

Die Veräußerung oder Lieferung der im 8 1
bezeichneten Gegenstände nach8 4. 5 und 7 der
Bekanntmachung ist nur gestaltet, wenn keine
höheren Preise al» die in der Bekanntmachung
Nr. Q. 3/6. 17. K.R.A. vom 35 September
1917 festgesetzten Höchstpreise für Korkerzeugnisse
gefordert oder bezahlt werden oder, soweit diese
Bekanntmachung keine Preise festsetzt, der Preis
von der Kriegs-Nohstoff'Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministerium« genehmigi ist.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall, daß
vor dem 35. Sepiemder 1917 höhere Preise als
die Höchstpreise vereinbart sein sollten. Jedoch
dürfen Verträge auf Lieferung von Korkholz, Kork¬
abfällen und Korkerzeugniffen, die vor dem 25.
September 1917 zu höheren Preisen abgeschlossen
worden sind, zu den vereinbarten Preisen insoweii
erfüllt werden, als dies erforderlich ist zur Aus¬
führung von Heeres« oder Marineaufträgen, für
welche die auftraggebende Heeres- oder Marine-
behörde bereits vor dem 35. September 1917 den
Zuschlag erteilt hat. In gleicher Weise dürfen
Verträge auf Lieferung von Korkholz. Korkabfällen
und Korkerzeugnissen, die vor dem 35. September
1917 gegen Freigabeschein der Kriegs-Rohstoff-
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsmini¬
steriums abgeschlossen worden sind, zu dem ver¬
einbarten Preise erfüll» werden, fall» der Freigabe¬
schein vor dem 35. September 1917 ausgefertigt
worden ist.

8 8
Höchstmaße von Korkstopfe« usw.
Die Herstellung, Veräußerung und Verwendung

von neuen und alten Korkstopfen usw. (8 1c) aus
Natur- und Kunstkork ist nur in den nachstehend
angegebenen Längen und Stärken zulässig. Bereit»
fertiggestellte Größen dieser Korkstopfen usw., die
über diese« Maß hinausgehen, sind, soweit sie
nicht hinter der nachstehend bezeichneten„Aus«
nahmelängc" zurückbleibrn, dergestalt zu kürzen,
daß ihre Länge nicht mehr als die „Höchsilänge"
beträgt. Auf die anfallende Korkabschniite findet
die Bestimmung der 8 5 Nr. 3 entsprechende
Anwendung. Zulässig ist die Teilung von langen
Korken in zwei Hälften und deren entsprechende
Benutzung zu dem bestimmung-gemäßen Zweck de«
ungekürzten Korkens- Ausnahmen von Höchst¬
längen  können in besonderen Fällen bewilligt
werden.

Höchst- Höchst- Ausnah¬
länge stärke melänge
mm mm mm

Seklkorke
a) für ganze Flaschen 40 39 45
b) für halbe Flaschen 40 37 45

Weinkorke. . . . 35 24 35
Branntwein, und Bier¬

korke . . . . 30 unbeschr. 30
Medizinkorke. . . 30 unbeschr.
Faßkorke . . . . 30 38
kurze, gerade Korke. . 25 unbeschr. 35
Spitzkorke. . . . 25 35
Spunde . . . . 30 unbeschr.
Senskorke. . . . 7
Korkscheiben für Kronen-

kork und ähnliche Vei(-
schlüsie. . . . 2 «/, „

8 io
Meldepflicht.

Die von dieser Beschlagnahme betroffenen
Gegenstände(8 1) unterliegen einer wiederkehren¬
den Meldepflicht. Gebrauchte Korkstopfen, Kork-
spunde und Korkscheiben sind nur zu melden, wenn



r

fte sich im Besitze von Herstellern, Verarbeitern
oder Händlern, insbesondere Althändlern, befinden
oder soweit ihre Gesamtmenge 10 kg überschreitet.
Mengen, die sich im Besitze von Selbstverbrauchern
(Weinhändlern, Gastwirten) befinden und deren
Gesamtmenge unter 10 KZ benagt, sind nicht
meldepflichtig. unterfiegen jedoch der Beschlag,
nähme

8 11
Stichtag und Meldestelle.

Die erste Meldung ist für die am 25- Sep¬
tember 1917 ( Stichtag) vorhandenen Vorräte
bi» zum 15 . Oktober 1917, die folgenden Mel¬
dungen sind fortlaufend alle zwei Monate für die
um 1. d ö jeweiligen M ldemonat» (Stichtag) vor¬
handenen Vorräte bi» zum 15 dieser Monat» zu
erstatten und an die Kriegswirtschaft» Akliengesell-
schasr, Berlin W 50, Nürnberger Platz 1, post,
frei mit der Ausschrift „BestandSeihebung von
Koikholz" zu senden.

8 13
Meldepstichtige Personen.

Zur Meldung sind verpflichtet:
1. alle natürlichen und juristischen Personen,
3. öffentlich-rechtliche Körperschaftenund

Verbände.
die am Sachlage Gegenstände der im § 1 bezeich
neten Art in Gewahrsan haben.

8 1»
Meldescheine.

Die Meldungen baden auf den vorgeschriebenen
amtlichen Melvefcheinen zu erfolgen, aus denen sich
der Umfang der Meldungen im einzelnen ergibt.
Die Fragen find genau zu beantworten. Die
Meldescheine find mit deutlicher Unterschrift und
genauer Anschrift zu versehen und dürfen zu an¬
deren Mitteilungen als zur Anmeldung der vor¬
handenen Bestände und Beantwortung der gestellten
Fragen nicht verwandt werden.

Die Anforderung der Meldescheine hat bei der
KriegSwirtschaflS.Aktiengesellschaftzu erfolgen.

Von der erstatteten Meldung ist eine zweite
Ausfertigung (Abschrift, Durchschlag, Kopie) von
dem Meldenden bei seinen GeschäflSpopieren zurück-
zubehaltcn.

8 14
Lagerbuch und Auskunftserteilung.

Jeder Meivepflichuge (8 12) hat ein Lager-
buch zu führen, au» dem jede Aendnung in den
VorralSmcngen und ihre Verwendung ersichtlich
sein muß. Soweit der Meldepstichtige bereit» ein
derartiges Lagcrbuch führt, braucht ein besonderes
nicht eingerichtet zu werden.

Beauftragten der Militär- oder Polizribehötdcn
ist die Prüfung der Geschäftsbriefe und Geftäfis.
bücher, insbesondere des Lagerbuchr», sowie die
Besichtigung und Untersuchung der BetriebScinrich-
tungen und Räume zu gestatten, in denen melde,
pflichtige Gegenstände erzeugt, gelagert, feilgehatlen
werden oder zu vermuten sind.

8 15
Ausnahme ».

Ausgenommen von den Anordnungen dieser
Bekanntmachung sind:

s ) Vorräte an:
I. neuen Korkstopfen(Pfropfen), (aus

Natur- oder Kunstkork) unter 1000
Stück,

3. neuen Korkspunden(aus Natur¬
oder Kunstkork) unter 500 Stück,

3. neuen Koikscheiben(au» Natur-
oder Kunstkork) unter 3 000 Stück,

4. neuen Korkringen und Korkfendern
unter 5 KZ.

5. allen übrigen unter 1 bi» 3 nicht
genannten Erzeugnisse au» Kork
(vgl. 8 1 e), und zwar an neuen
unter 5 KZ;

b) alle Bestände an den im 8 1 genannten
Gegenständen, solange sie sich im unmitt'l.
baren Besitz der Heere»- oder Marimver-
waltung befinden(dagegn nicht Bestände,
die andere meldepstichtige Personen —
vgl. § 13 — für die Heere»- oder
Maiineverwaliungin Gewabrsam haben) ;

c) Vorräte der im 8 1c bi« c bezeichneien
Gegenstände, die sich in Privaihaushal-
tungen befinden.

Aus Grund der Bekanntmaiung vom 1.
Mär» 1917 Nr. 3300/1 . 17. ZK. lila durch
amtlichen Freigabeschein de» Kriegrmmistenums

zur Verarbeitung, Veräußernpg, Verwendung oder
Versendung freigegebene Mengen an Korkholz,
KorkabMen, Korkstopfen usw dürfen weiterver-
arbeitei. veräußert, verwendet oder versandt werden.
Sie find jedoch, soweit sie am 35. September
1917 vorhanden sind, zu melden unter Hinweis
auf den nach Nummer und Ausstellungstag zu
bezeichnenden Freigabeschein.

8 16
Aufrage» und Anträge.

Alle auf diese Bekanntmachung bezüglichen
Anfragen und Anträge sind an da» Königlich
Preußische Kriegsministerium, KriegS-Rohstoff-Ab-

teilung Sektion Q, zu richten™
Kopf de» Schreibens die Aufschrift
nähme" zu tragen.

8 17
Inkrafttreten der Bekannt,

Die Bekanntma bung tritt mit
tember 1917 in Kraft. Glejch» j,j. '' N
kanntmachung Nr. 3300/1 . 17  ZkTI
1. März 1917 außer Kraft. =

Frankfurt(Main), den 35. 9. 19̂
Stellv, ©eneroltomn-de« 18. ~ m

Herzlichen Dank allen, die uns beim Heimgang unserer Entschlafe^ $  “
Teilnahme erwiesen, besonders auch Herrn Pfarrer Schneider  für ^
Worte des Trostes am Grabe. "i

Hdolf Lecker» Rektor. j ffT"
Otto Egert.

5, 6, 7 bi« 60 Lite: Inhalt.

Slandlässer
ans Hartpapier

zum Ausdewahren von Mehl, Grütze, Graupen usw.,
10—300 Pfund faffend, empfiehlt
3) Fritz Schäfer, Gemünden.

Ohne besondere Anzeigegeben verehrten Freunden undiekannten Nachricht von der
glücklichen Geburt unseres
zweiten Kriegsjungen.

Oberreifenberg,
im September 1917.

Bürgermeister Sauer
und Frau.

MllhllMlg mit Küthe«.Zubchbr
auch möbliert, zu mieten gesucht. Angebote an
den Kreirblatr-Verlag. (2b

de von Herrn Oberlehrer Vahlbruch inne»
'  gehabte

Wohnung
ist zum 1. Nov. anderweitig zu vermieten.

K. W. Herdt, Zitzergaffe 26

Mull . Dienstmädchen
gesucht.

Hermann Schiff,
*) Hanau a. M ., Frankfurter Str. 34.

Suche zum 15 Oktober ein

jii»SklkS Mädchen
lliler Burschen

zum Besorgen der Ausgänge und
Hilfe in der Apotheke.

Di . X - tötzo.

OM-VerslehenÜ1

an der Straße Glashütten— Zsch in Gem.
und Oberrod(ca. 70 Bäume fleltetobf
statt am Freitag , de« 28 . 9 . vorm
Anfang bei km 20,3.

Schmitten , den 25. 9 1917. Men,
Der LandeswegemeistEiB,*)

Obst-verkauf u
Am Freitag , den 28 . ds . Mts.

das Obst an der Bezirksstraße Weilburg
in Gemarkung Winden, Emmershausen
a. d Weil zum öffentlichen Verkauf:

1. Vormittag» von 8 Uhr ab bei 1®
in Gemarkung Winden und Emnn
Versammlungsort Winden.

3. Nachmittags von 1 Uhr ab bei km
unterhalb Rod a. d. Weil.

Grävenwiesbach . den 32. ©ept.
Die Wegemei

der
1911

1)

Arpskl-VnstchklM
Amen

ibinbu
12.

1916>

der
191

i» N
itunb

(1 Die öffentliche Versteigerungd-r &
ernte , zirka 400 Zentner, aus der Bezirlch
strecke Esch—WürgeS —Camberg
baumweise gegen gleich bare Zahlung stall

s) Freitag , de» 28 . Lepta
vorm. 9 Uhr bei dem Nummerstm.
oberhalb Camberg anfangend, i»4 ; ir
Hofmann«'Mühle bei Walsdorf. i-Gest

b) Samstag , de» 29 . Sepie, «heb,
vorm. 9 Uhr bei dem Ort Esch ach
bi« zum Nummerstein 29,2 bei Ml i, Er

Idstein , den 24. September 1917. W
Der LandeSwegemeK

1) Hammel

LandwirtschaftlicheAngebote,
Spei
nnb
Bitte

J
Unter dieser Ueberschrift werde« «ngtfc
ium Lindwirte« deS Kreises llfinge«>>
«al gebührenfrei »ufgen »«« ».^
Wortlaut dieser Anzeige« w | P
schriftlich  bei unS ringereicht»er»
Zede Uttitere Aufnahme der laitdn. >
geböte berechaen wir zu dem übliche»W
preise. Diese Beträge erbitten wf 1
~  der Einfachheit wegen - iw»

Sers

,? >Hase

«ü %

Drei schwere L spänner-EV
für Lastfuhrwerk(Stammholz) geeignet,
verkaufen cm- c--

')
Anfragen an

Anton Benth . G,m
Oberreifenberg Tann
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